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die Fisr::heJ'''i auf' einen viel weiteren P:r'cblemklJmp::ex !.JHUbe:rzu
lenken. Diesem Erford.ernis Rp,chnung zu tragen war der Zweek un
serer diesjährigen Verhandlungen und wird auch in der Planung 
für kUnfti ge Tagungen in Erschein'lJ.).g .j:rf'ten, in denen wir voraus
blicken, vermehrtd Auf'merk;;;amkeit <ten mariEr-.. n Unwöltsverhältnis
sen zuwenden, i nsbesondere dem Studium der Hydrographie und ihrer 
Beziehlmg zur Nutzfis ohproduktion Bea".htung eohenken müssen~. 

Von Bedeutung für di~ Praxis sind vor allem die Pläne z~r Klärung 
der Bezieh1mgen zwischen der Brutstärke d.~:C einzelnen Jahrgänge 
bei den Nutzfischen und dem Plankton als 'lrster Nar..rung der jun
gen Fischlarvea sowie zur einfachen Erfassung der hydrographischerL 
Verhäl1;nisse, besond.ers der Strömungen und ihr<3r Masaentranspcr"'; '" 
in ihrer Bedeutung für das VerhaHen d o. r Fisr}ho. In beiden Rior.
tungen werden lange angestrebte Zi6le der Fisohereibiologie in 
den Bereioh der Mögliohkeiten gezogen: Frühe Feststellung der 
Brutstärken wUrde eine Vorhersage der. zukünftigen Entwicklung der 
Nutzfischbestände, ihrer Gesamtstärke und Grössenzusammensetzung 
zuverlässiger und länger voraus gestatten; die Kenntnis der hy
drographischen Lage würde für den bisher noch fast völlig unzu
gänglichen zweiten Teil der Voraussage neue Mögliohkeiten eröff
neli: neben dem Zustand des Fischbestandes selbst ist für diH Fang
bedingungen ebenso wichtig seine von den äusseren Einflüssen ab
hängige Verteilung und Wanderbewegung. 

Die deut~che Fischerei ist liur an der Westküste Grönlands inner
halb des Gebietes der Nordwestatlantischen Fischereikonvention tä
tig, und die Bundesrepublik gehört nur dem für dies e in-) Teilge
biet zuständige Gremium (Panel 1) an. In diesem wurdr. ll Berichte 
der - auss r}hliesslich europäischen - Länder über die Fischereiver
hältnisse und die Untersuchungsergebnisse des abgelauf'enen Jahres 
sowie Absprachen über die Forschungspläne für das kommende Jahr 
aus6etauscht. Eine Reihe von gemeinsamen Arb~iten wurde erörtert, 
so die Vereinheitlichung der Er+.ragsstatistik, die Vsrgleichung 
der AltersbestilDl!lungsergebnisse an Kabeljau und die besond~re Be
deutung des Gebietes vor der Ost.küste Grönlands a ls überga ngszo
ne nach Ishmd. 

(Instit~t für Sä~fischer~i, Hamburg) 

Verh~pßlungen über riie I'nkIJ!~llcnale F.ischereikonventj on 
yon 1946 

Der im Oktober 1957 von der Ständigen Kommiss i Oll. der Internationa
len Fischereikonvention eingesetzte Ausschuss zur Prüfung der 
Schwierigkeiten, die der praktischen Durchführung der Konventi.ons
massnahmen entgegenstehen, hielt unter dem Vorsitz VOll Dr.LIENESCH 
(Niederlande) seine 2. Tagung in der Zeit vom 30. Juni bis zum 4. 
Juli 1958 in Den Haag ab. An dieser Sitzung nahmen von deutscher 
Seitp. (li~ Herren ORR.Dr. KOTTNER: Prof. Dr.LUNDBECK, Dr.SAHRHAGE 
sowie als Vertretur der Fischereipraxis Herr Dire,k·tor REHDER, 
Cuxhaven, teil. 

Ober die voraufgp.ge.::e~·~ erste Tagung dieses AUSsC'LLUBses, di •. ' Mi t
te Januar 1958 in L"l:dr.: n stattfand, wurde ber~1+!;j :'.m 1. Heft des 
5. Jahrganges der "Wissenschaftlichen Informationen für die Fj.e(·h':~ 
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reipraxis" (5. 4/5' berichtet. Wie bei diesen erston Beratungen, 
so bezogen sich aw'! 1io in Den Haag geführten Gespräche vorwie
gend auf die Frage, wel::he Sohwierigkeiten die geplante Erhöhung 
der gesetz,linheu Mindestmaschenwei te von gegenwärtig 75 mm auf 
80 mm für die auf den W i t t 1 i n g und die See z u n g e 
gerichtet',n Fischereion bringen würde, und wie diese Schwierigkei
ten umgangen werden kÖlmtr;ll. Der während der ersten Tagung in 
London einges8tzte wissenschaftliche Unterausschuss hatte als 
Grundlage für diese Verhandlungen ein umfangreiches statistisches 
Material erarbeitet, das eirqn Überblick über das Ausmass und die 
Durchführung dieser Fischer,, " an in dpn einzeln en Mi tgliedsstaat (;n, 
die dabei verwendeten Geräte und Maschenweiten , die an dem Märkten 
erzielten Preise sowie die zur Beurteilung notwendigen Ergebnisse 
wissenschaftlicher Untersuchungen gibt. Aufgrund dieser zahlrai
ehen Einzelunterla~en verfassten die Herren BEVERTON (Grossbritan
nien) und BOEREMA (Niederlande) einen zusammenfassenden Bericht 
und zeigten darin, dass nach ihren Berech~ungen mit grosser Wahr
scheinliohkeit die Erhöhung der Mindestmaschenweite auch für den 
Wittling und die Seezunge auf die Dauer gesehen eine Zunahme des 
Fisrhereiertrages bringen würde. Die Beratungen des Ausschusses 
bewiesen indessen, wie schwierig es infolge der sehr unterschied
lichen wirtschaftlich~n Interessen der einzelnen Mitgliedsstaaten 
und der weitgehenden Überschneidungen in den Verbreitungsgebieten 
der verschiedenen Nutzfischarten ist, eine für alle Beteiligten 
befriedigende Regelung über die Mindestmaschenweite herbeizuführen. 

Die französis~he Delegation wiederholte ihren Vorschlag, für die 
Wittlingsfischerei in der südlichen Nordsee, im Englischen Kanal 
und in den Gewässern um Irland eine Mindestmaschenweite von 60 mm 
oder etwas darunter zu genehmigen, da bei Verwendung weitmaschi
gerer Schleppnetze zu grosse Verluste an Wittlingen durch Ent
schlüpfen der Fische durch die Maschen einträten. Gegen diesen Vor
schlag nahm die niederländische Delegation Stellung, indem sie da
rauf hinwies, dass - selbst wenn diese Ausnahmebestimmung nur für 
die Wittlingsfischerei zugelassen würde - damit ein Anreiz für die 
Fischer gegeben sei, die Seezungen und Schollen in der südlichen 
Nordsee ebenfalls mit Netzen dieser engen Maschenweite zu befischen. 
Von britischer Seit~ wurde angeregt, das Mindestmass für den Witt
ling von 20 cm auf 25 cm zu erhöhen. Di eser Vorschlag ist jedoch 
für Dänemark und Deuts 0hland nicht a~thmbarl da diese Erhöhung ei
ne Zunahme des Anteiles untermassiger geschützter Fische in den 
Industrieanlandungen bringen w~rde, der laut Aushang 111 der Kon-
7ention augenblicklich bis zu 10% betragen darf. Auch die franzö
sische Delegat"ior. sprach sich gegen diese britische Empfehlung aus , 
da die franzüsischen Fischer gerade für die kleinen und mittleren 
Wittlinge die besten Preise erzielAn. 

Auch für die Seezungenfischerei ist eine Erhöhung der Mindestma
Bchenweite auf 80 mm nach Ansicht von Belgien, Frankreich und Däne
mark durchaus unerwünscht. Der belgische Vertreter wies darauf hin, 
dass in Belgien gerade für die kleinen Zungen, die im 75 mm -Netz 
nur zum Teil, im 80 mm -Netz dagegen garnicht mehr zurückgehalten 
werden, die höchsten Preise am Markt erzielt werden, dass die Erhö
hung der Mindestmaschenweite also für die belgischen Fisaher einen 
11l1mittelbaren wirtschaftlichen Verlust bedeuten würde. Von nieder
ländischer und dänischer Seite wurde vorgeschlagen, das Mindestmass 
für die Seezunge von 24 cm auf 27 b~w. 25 cm zu erhöhen. Diese An
regung fand jedoch nur wenig Zustimm,mg. 
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Es gelang auch während der 2. Tagung des AUBschuBses noch nicht, 
di.a Empfehlungen zur Behebung der Schwierigkeiten in der Durchfüh
rung der Konvantionsmassnahmen zu formulieren, die der Ständigen 
Kommission der Fischereikonvention im November 1958 in Dublin vor
gelegt W:lrden sollen. Da ausserdem währQnd dieser Sitzung keine 
Möglichkeit bestand, die Probleme der "g e m i B C h t e n F i -
s c her ei" (besonders Heringsfischerei und Fischerei mit eng
maschigen Netzen auf andere, in Artikel 6 der Konvention genanntH 
Arten) zu diskutieren, weil die unerwartet umfangreichen Unterla
gen aue den statistischen Berichten noch micht zusammenfassend 
bearbeitet wer dan konnten, wurde beBohlo,s~, vom 6. bis etwa 10. 
Oktober 1958 im AnschluBS an die Tagung aes Internationalen Rates 
für Mearesforschung in KOllenhagen eine weitere Sitzung des Aus
schuss~s abzuhalten . 

Die beiden ersten Tagungen gaben Gelegenheit, allgemein über di~ 
Ziele der Internationalen Fischereikonvention zu diskutieren. Da
bei wurde deutlich, dass über diese Ziele und die einzuschlagen
den Wege zu ihrer ErreiChung durchaus keine Einstimmigkeit h errscht.
Die Gründung der Konvention erfolgte seinerzeit, um dur Gefahr ei
ner Uborbeanspruohung der Nutzfischbestände.durch die Fischerei 
(tlberfischung) vorzubeugen. Erst später kam dann der Gedanke hinzu, 
dass es Aufgabe der Konvention sei, die Fischerei so zu regulieren, 
dass sie von den wichtigsten genutzten Fischarten den auf die Dau
ar gesehen höchstmöglichen Ertrag (maximua sustainable yield) ~r
zielen könne. Wie die wissenschaftlichen Untersuchungen und Berech
nungen jedoch inzwischen gezeigt haben, ist dil:lser höchstmögliche 
Dauerertrag für die einzelnen Fischarten nur zu erreichen, wenn 
diese Arten mit Netzen von sehr unterschiedlichen Maschenwei -ten 
befischt werden. So wurde z.B. geschätzt, dass bei dar heutigen 
Bafischungsstärke der maximale Ertrag auf die Dauer für die See
~unge zu erzielen wäre, wenn diese Art mit Schleppnetzen von 85-
100 mm Mas0henweite befischt würde. Für die Scholle ist nach don 
Berechnungen aber eine Maschenweite VOll 150 mm oder mehr als opti
mal anzusehen. Da sich die Verbreitungsgebiete der meisten in di~ 
Konvention aufgenommenen Nutzfischarten stark überschneiden, und 
di~ Fische dieser Arten dementsprechend immer zusammen im gleiChen 
Fang tmthalten sind, dürfte der maximale Dauerertrag also für die 
einzelnen Arten kaum wirklich zu errE'!ichen sein. Dieser Begriff 
kann daher nur als ideelles, wohl anzustrebende.s, aber sicher nie
mals ganz zu verwirklichendes Ziel der Fischereikonvention betrach
tet werden. 

Die wichtigste und unmittelbar zur Lösung drängende Aufgabe der 
Konvention bleibt jedoch die Verhinderung einer tlberbeanspruchung 
der Fischbestände durch die FischereLDie französischen VertrGter 
sprachen die Ansicht aus, dass die g~genwärtigen Regulierungsmass
nahmen der Konvention, d.h. die Festsetzung von Mindestmaschenwei
tcln und Fisch-Minaestmassen, ohne NutzE:ln bleiben müssten, solange 
nioht die folgenden Massnahmen ergriffen würden: 

1. Beschl'änkung des Fischereiaufwandes , 
2. Regulierungen und Einschränkungen in der Expansion 

der Fischindustrie, 
3. Drosselung der Fischerei auf den Jungfischgründen. 

_Diese vorgeschlagenen Besohränkungen können sicher als wirksam .. 
R~gulierungsprinzipien in Betracht gezogen werden, sie erfordern 
jedoch so drastische Maesnahmen, dass sie praktioch - wenn über
haupt - nur sehr schwer durchführbar sein dürften. Die Schwierig-
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keiten, denen sich die Konvention gegenüber sieht, sind so gross, 
dass jeder Schritt, eler zur Verhinderung einer übermässigen Befi
schung der Bestände beitragen kann, von grossem WE'!rt ist. Aus die
sem Grunde sind aueh die Bestimm1lngen über Mindestmaschenweiten 
und in geringerem Grade diejenigen über Fisch-Mindestmasse wert
volle: Hilfsmittel bei 0.611' Durchführung der Konven:!;i011, an den.,n 
auch we"iterhin f",stzu.1vlJ.ten ist. Wenn, im gegenwärtigen Stadium 
der Verhandlungen dQrartig weitgehende Vorschläge wie dio fran-
z ösischen gemar:ht vr,-'rdflTI, so dürfte rlas nur die jetzt zu lös enden 
cichwierigkeit~r- ~~rgrössern. 

Die deutsrhen Wissüm:JI'haftler warE:n iiberrascht, dass wiederum der 
schon früher vertrr)tel.e Gedanke vorgebracht wurde, derwLchtigste 
Zweck der Konvention sei, durch Verhinderung zu starker Befischung 
einer Abnahme des Fcrtpflanzungspotentials der geschützten Fisch
arten und damit der Abnahme der Besäände selber vorzubeugen. Die
se Auffassung ist an sich durchaus nicht neu, und wurde auch schon 
gelegentlich im Zusammenhang mit der Heringsfischerei vertreten. 
Die wissenschaftlichen Untersuchungen haben aber bisher nur in 
wenigen Ausnahmefäll8n gezeigt, ~~ss Anzeichen für ein~ unmittel
bare wesentliche Abhängigkeit der Nachwuchsrate vom jeweiligen 
Laichbestand vcrhanden sind, die für die Möglichkeit einer Beein
flussung der Nachwuchsmenge durch zu intensive Befischung des Be
standes erwachsener Fische sprechen würden. Sclange aber derarti
ge Beziehungen nicht eindeutig nachgewiesen sind, soll~e also die
ser Gedanke bei der Ausar~eitung der Regulierungsmassnahmen der 
Konvention auf keinen Fall in den Vordergrund treten. 

D. Sahrhage 

(Institut für Seefischurei,Hamburg ) 

~t:'EHlung des Her-' 1.~l'Üchplat\les S'l.1:1 tl 8 t 'j:ie 

Die englischen Mitglieder des HeringskomiteRs des Internationahm 
RatQs für Meeresforsch\l ng haben dün Antrag gestellt, auf der Okto
bertagung des Rates eine Diskussion über die Schliessung des bekann
ten HeringslaichpJatzAs von Sand"'ttie durchrruführen. Der Antrag 
lautet: 
"Dass dia Herings1.ainhplätze in der südlichen Nordsee während d",s 
Zeitraums vom 20.0kt:lber bis zum 31. Dezember eines jeden JahrEJs für 
alle Arten der FisDh8rei geschlossen werden, einschliesslich Treib
netz, GrundsJhlAppnetz und pelagisches Schw~mmnetz. 

Das LaiQhgebiet liegt innerhalh o.er folgenden Positionen, aber aus
serhalb dur internatiDnalen 3-Seemeilen-Grenzo zwischen den Positi
onen 111, IV und V. 

Position I 
11 11 
11 III 
11 IV 
11 V 

Kap Gris Nez LeuchtfE:u~~ 
Dyk Feuerschtif 

Die Linie von dRn Positionen :n .. III verläuft durch die Positionen 
des Nordhinder~ und SandettiEL,Feuerschiffes, die IJini e von den POlSi
tionen I-V duroh d:l.e Position V:::>Jl\ Westhinder-Feuerschiff. " In d&r 




